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1. AVG § 38 heute

2. AVG § 38 gültig ab 01.03.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 38 gültig von 01.02.1991 bis 28.02.2013

Rechtssatz

Die Berufungsbehörde war hinsichtlich der Höhe der bei der Festsetzung der zusätzlichen Beihilfebeträge zu

berücksichtigenden einheitlichen Betriebsprämien für die betre;enden Jahre an die diesbezüglich vorliegenden,

rechtskräftigen Festsetzungsbescheide gebunden. Die Zuerkennung eines zusätzlichen Beihilfebetrages nach Art. 12

der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 setzt nämlich den Bezug von Direktzahlungen (wie etwa der einheitlichen

Betriebsprämie) voraus; die Höhe des zusätzlichen Beihilfebetrages richtet sich nach der Höhe der gewährten

Direktzahlungen. Aufgrund der normierten Tatbestandswirkung der Zuerkennung von Direktzahlungen ist es der

Behörde verwehrt, eine selbstständige rechtliche Beurteilung der Voraussetzungen und Höhe einer solchen

vorzunehmen (vgl. zur Abgrenzung von Tatbestandswirkung und Vorfragenentscheidung Hengstschläger/Leeb, AVG §

38 Rz 11).Die Berufungsbehörde war hinsichtlich der Höhe der bei der Festsetzung der zusätzlichen Beihilfebeträge zu

berücksichtigenden einheitlichen Betriebsprämien für die betre;enden Jahre an die diesbezüglich vorliegenden,

rechtskräftigen Festsetzungsbescheide gebunden. Die Zuerkennung eines zusätzlichen Beihilfebetrages nach Artikel

12, der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 setzt nämlich den Bezug von Direktzahlungen (wie etwa der einheitlichen

Betriebsprämie) voraus; die Höhe des zusätzlichen Beihilfebetrages richtet sich nach der Höhe der gewährten

Direktzahlungen. Aufgrund der normierten Tatbestandswirkung der Zuerkennung von Direktzahlungen ist es der

Behörde verwehrt, eine selbstständige rechtliche Beurteilung der Voraussetzungen und Höhe einer solchen

vorzunehmen vergleiche zur Abgrenzung von Tatbestandswirkung und Vorfragenentscheidung Hengstschläger/Leeb,

AVG Paragraph 38, Rz 11).
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